
Beitragsordnung und Datenschutzblatt des Vereins Kultur und Künste e.V.

Beitragsordnung
§ 1 Allgemeines

1. Grundlage für diese Beitragsordnung ist die Satzung des Vereins in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die 
Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie die Gebühren und Umlagen.

§ 2 Bedeutung der Beitragszahlung

1. Das Beitragsaufkommen der Mitglieder ist eine wesentliche Grundlage für die finanzielle 
Ausstattung des Vereins. Daher ist der Verein darauf angewiesen, dass alle Mitglieder 
ihrer in der Satzung grundsätzlich verankerten Beitragspflicht in vollem Umfang und 
pünktlich nachkommen. Nur so kann der Verein seine Aufgaben erfüllen und seine 
Leistungen gegenüber den Mitgliedern erbringen.

§ 3 Beitragspflicht

1. Jedes Vereinsmitglied hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

§ 4 Beschlüsse

1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags, einer eventuellen 
Aufnahmegebühr und der Umlagen. Der Vorstand legt die Gebühren fest.

2. Über alle anderen Änderungen, die diese Beitragsordnung betreffen, entscheidet der 
Vorstand.

3. Die festgesetzten Beträge werden zum 1. Januar des folgenden Jahres erhoben, in dem 
der Beschluss gefasst wurde. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann auch ein 
anderer Termin festgelegt werden.

§ 5 Beiträge

Beitrags-
Klasse Mitgliedsform

Beitragshöhe

01 Aktive Mitglieder ab 18 Jahre   
  24,00 €

02 Aktive Mitglieder bis 18 Jahre   
  12,00 €

03 Passive Mitglieder ab 18 Jahre   
  36,00 €

04 Passive Mitglieder bis 18 Jahre   
  12,00 €

05 Juristische Personen (Mindestbeitrag) 120,00 €

1. Der Mitgliedsbeitrag wird durch Einzugsermächtigung zum 15.01. eines jeden Jahres vom 
Girokonto abgebucht.

2. Mitglieder, die bisher nicht am Abbuchungsverfahren teilnehmen, entrichten ihre Beiträge 
bis spätestens 15.01. eines jeden Jahres auf das Beitragskonto des Vereins. Es ist eine 
Bearbeitungsgebühr von zusätzlich € 2,50 zu zahlen.

3. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind 
die dem Verein dadurch entstehenden Bankgebühren vom Mitglied zu erstatten.

4. Bei Mahnungen werden Mahngebühren von € 5,00 pro Mahnung erhoben.

5. Für die Beitragsrückstände minderjähriger Mitglieder haften deren gesetzliche Vertreter.

6. Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 30.06. erfolgt eine Berechnung von 50% des 
Beitragssatzes.

§ 6 Ermäßigungen

1. In sozialen Härtefällen kann der Vorstand die Beitragspflicht auf Antrag und bei Nachweis 
der finanziellen Verhältnisse vorübergehend ganz oder teilweise erlassen. Ein 
Rechtsanspruch auf eine Ermäßigung des Mitgliedsbeitrags oder auf eine Freistellung von 
der Beitragspflicht besteht nicht.

2. Die Mahngebühren können auf Antrag des zahlungsverpflichteten Mitglieds ganz oder 
teilweise erlassen werden. Der Vorstand entscheidet nach billigem Ermessen.

§ 7 Gebühren

1. Für zusätzliche Angebote (Kurse, Theaterfahrten, Kulturprogramme usw.) können 
gesonderte Gebühren erhoben werden, die im Einzelnen festzulegen sind.

2. Die Beitrags-, Gebühren- und Umlagenerhebung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). 
Die personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatengesetz 
gespeichert.

§ 8 Vereinskonto

Stadtsparkasse Wuppertal,  IBAN DE25 3305 0000 0000 7827 14, BIC WUPSDE33XXX

1. Überweisung auf andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen 
anerkannt.

§ 9 Vereinsaustritt

1. Ein Vereinsaustritt ist jederzeit möglich. Bereits gezahlte Jahresbeiträge werden nicht 
zurückerstattet, auch nicht anteilig.

§ 10 Inkrafttreten

1. Diese Verordnung tritt mit Wirkung zum 13. Juni 2015 in Kraft.

Datenschutzverordnung
§ 1 Datenschutz

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder zur 
Erfüllung seiner Satzungszwecke und Aufgaben im Rahmen der Mitgliederverwaltung.

2. Im Zusammenhang mit seinem Kulturbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen 
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten, Texte, Fotos und 
Filme seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und 
übermittelt diese Daten zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische 
Medien. Dies betrifft insbesondere die Teilnahme an Veranstaltungen, Wahlergebnisse 
sowie bei Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder. Die Veröffentlichung / 
Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei, neben Fotos und Filmen, auf Namen, 
Vereinszugehörigkeit, Funktion im Verein.

3. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos 
seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die 
Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner 
Homepage.

4. In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über 
Ehrungen, Geburtstage und weitere persönliche Ereignisse seiner Mitglieder. Hierbei 
werden Fotos von Mitgliedern und personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht. 
Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein – unter Meldung von Name, Funktion 
im Verein, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer – auch an andere Print- und Telemedien 
sowie elektronische Medien übermitteln. Im Hinblick auf diese Veröffentlichungen kann 
das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich allgemein oder für 
einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein entfernt dann die Daten und Einzelfotos 
des widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige 
Veröffentlichungen / Übermittlungen.

5. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder 
und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im 
Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die 
Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. 
Minderheitenrechte nach § 37 BGB) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste 
gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige 
Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden.

6. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung des 
Vereins stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten 
Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen 
Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, 
sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht 
statthaft.

7. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere der §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der 
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Nach 
Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht. Personenbezogene 
Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt.


